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RS OGH 1969/4/23 5Ob8/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1969

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Der Abschluß eines Vermittlungsauftrages, der für den Minderjährigen die Verp7ichtung zur Zahlung erheblicher

Provisionen nach sich ziehen würde, kann nicht als zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb dem Kind angefallenen

Vermögens im Sinne des § 233 ABGB gerechnet werden. Ein solcher Auftrag ist auch ohne Zweifel von größerer

Wichtigkeit.
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5 Ob 8/69
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